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	Nachdem Seine Königliche Majestät in Preussen [et]c. Unser allergnädigster Herr, aus Dero Hoflager unter dem 15ten dieses Höchsthändig allergnädigst rescribiret haben, was massen dieselbe mißfällig vernommen, daß der Preiß des Geträydes immer höher steige ... Und dannenhero Sie allergnädigst befohlen, daß die Beamte und Pächter ... mit dem Dröschen unverzüglich den Anfang zu machen, und Ihren Zuwachß nach und nach zum Marckte zu bringen ...
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